
 

 

 
Die Senatsverwaltung für Finanzen ist seit August 2011 
als familienbewusste Arbeitgeberin zertifiziert. 

 

 

Senatsverwaltung für Finanzen 

 

          
  
  
  
  
Senatsverwaltung für Finanzen, Klosterstraße 59, 10179 Berlin Geschäftszeichen: 

 IV B 16 – TGAS 6009 A 

 
An die Senatsverwaltungen (einschließlich Senatskanzlei) 

die Verwaltung des Abgeordnetenhauses 
die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes 
die Präsidentin des Rechnungshofes 
die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
die Bezirksämter 
die Sonderbehörden 
die nicht rechtsfähigen Anstalten 
die Eigenbetriebe 

 
nachrichtlich 
 
an die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts 

 

 Bearbeiterin: 
Frau Bauer 
 

Zimmer: 3064 
 

Telefon: (030) 9020(920) - 3063 

Telefax: 902028 3063 

Angela.Bauer@senfin.berlin.de 
 

Elektronische Zugangseröffnung gem. § 3a Abs. 1 VwVfG: 
poststelle@senfin.berlin.de 
 

De-Mails richten Sie bitte an: 
post@senfin-berlin.de-mail.de 
 

www.berlin.de/sen/finanzen 
 

Verkehrsverbindungen: 
U Klosterstraße / S+U Jannowitzbrücke 
 

Datum 13. Juni 2017 

 
 

Rundschreiben IV Nr. 27/2017 
 
 
Arbeitsmaterial zum Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei Justizvollzugs-
einrichtungen und Psychiatrischen Krankenanstalten  
Zuletzt Rundschreiben IV Nr. 29/2015 vom 26. Mai 2015 
 
 
Mit diesem Rundschreiben werden Sie über die Aufhebung des im Betreff genannten 
Arbeitsmaterials informiert. 
 
Der Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei Justizvollzugseinrichtungen und Psy-
chiatrischen Krankenanstalten galt bisher gemäß § 2 Abs. 1 TVÜ-Länder in Verbin-
dung mit Nr. 14 der Anlage 1 zum TVÜ-Länder Teil C in der nach dem TV Wieder-
aufnahme Berlin geltenden Fassung fort. Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 wurde er 
jedoch aus Nummer 14 a. a. O. gestrichen (vgl. § 1 Nr. 7 und § 3 Satz 1 des Ände-
rungstarifvertrages Nr. 8 zum TVÜ-Länder, bekannt gegeben als Anlage 2 des 
Rundschreibens IV Nr. 25/2017 vom 12. Juni 2017) und ist daher nicht mehr anzu-
wenden. 
 
Regelungen zur Zahlung einer Justizvollzugszulage enthält nunmehr § 19a TV-L. 
 
Im Auftrag 
Mayr 

S
e

n
F

in
 0

0
1

 –
 0

8
//

2
0

1
6
 

mailto:poststelle@senfin.berlin.de

